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L37089 Dienstgeberabgabe Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1

BAO §119

BAO §167 Abs2

BAO §269

DienstgeberabgabeG Wr §6a Abs1

KommStG 1993 §6a Abs1

Rechtssatz

Es ist Aufgabe des Bundes<nanzgerichts, alle erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen zu tre>en, um das Bestehen

oder Nichtbestehen einer Abgabenp?icht - oder hier: der geltend gemachten Haftung - zu beurteilen. Wenn die

Ermittlungsergebnisse der Abgabenbehörde nach Ansicht des Bundes<nanzgerichts für eine abschließende

Beurteilung noch nicht ausreichen, liegt es daher am Bundes<nanzgericht, im Rahmen der amtswegigen

Ermittlungsp?icht (unter Beachtung der Mitwirkungsp?ichten des Abgabep?ichtigen) als notwendig erachtete

Ermittlungsschritte (etwa auch unter ergänzender Befragung der Betriebsprüfer oder auch Erteilung - bestimmter -

Ermittlungsaufträge an die Abgabenbehörde gemäß § 269 BAO) zu setzen und nach Maßgabe der Grundsätze der

freien Beweiswürdigung nach § 167 BAO in Auseinandersetzung mit den bisherigen Verfahrensergebnissen und den

Parteienvorbringen den entscheidungswesentlichen Sachverhalt festzustellen (vgl. VwGH 27.4.2020, Ra 2020/15/0014).
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